
 
 

 
 

MAßNAHMEN VOR JAHRESENDE 2018 
Der immer näher rückende 

Jahreswechsel sollte zum Anlass für 

einen Steuer-Check genommen 

werden. Denn es finden sich regelmäßig  

 

Möglichkeiten, durch gezielte Maßnahmen legal Steuern zu 

sparen bzw die Voraussetzungen dafür zu schaffen. 

 

 

MAßNAHMEN VOR JAHRESENDE 2018 – FÜR 
UNTERNEHMER 
Antrag auf Gruppenbesteuerung stellen 

Bei Kapitalgesellschaften kann durch die 

Bildung einer Unternehmensgruppe die 

Möglichkeit geschaffen werden, 

Gewinne und Verluste der einbezogenen 

Gesellschaften auszugleichen. Dies 

bietet mitunter erhebliche positive 

Steuereffekte. Voraussetzungen sind 

die geforderte finanzielle Verbindung 

(Kapitalbeteiligung von mehr als 50% 

und Mehrheit der Stimmrechte) seit 

Beginn des Wirtschaftsjahres sowie ein 

entsprechend beim Finanzamt 

eingebrachter Gruppenantrag. Bei allen 

Kapitalgesellschaften, die das 

Kalenderjahr als Wirtschaftsjahr haben 

(dh Bilanzstichtag 31.12.) ist der  

 

Gruppenantrag bis spätestens 31.12.2018 einzubringen, damit 

er noch Wirkung für die Veranlagung 2018 entfaltet. Gleiches 

gilt für die Aufnahme in eine bestehende 

Unternehmensgruppe (etwa weil eine neue Beteiligung am 

1.1.2018 erworben wurde). 

Forschungsförderung - Forschungsprämie 

Die Forschungsprämie von 14% ist als Steuergutschrift 

konzipiert und wirkt daher sowohl in Gewinn- als auch in 

Verlustjahren. Überdies sind die Forschungsaufwendungen 

unabhängig von der Inanspruchnahme der Forschungsprämie 

steuerlich abzugsfähig. Die für die Prämie relevanten 

Forschungsaufwendungen können Personal- und 

Materialaufwendungen für F&E-Tätigkeiten, Gemeinkosten, 

Finanzierungskosten und unmittelbar der Forschung und 

Entwicklung dienende Investitionen (einschließlich der 

Anschaffung von Grundstücken) umfassen. Die 
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Forschungsprämie ist für die 

Eigenforschung (diese muss im Inland 

erfolgen) der Höhe nach nicht gedeckelt. 

Für die Geltendmachung der 

Forschungsprämie ist die Vorlage eines 

positiven Gutachtens der FFG 

(Anforderung über FinanzOnline) 

erforderlich. Im Gegensatz dazu ist die 

Bemessungsgrundlage für Auftrags-

forschung – Voraussetzung ist 

wiederum, dass es sich um einen 

inländischen Auftragnehmer handelt - 

beim Auftraggeber mit 1.000.000,00 € 

begrenzt. Die Vorlage eines FFG-

Gutachtens ist bei der 

Auftragsforschung nicht erforderlich. 

Der Auftraggeber muss dem 

Auftragnehmer bis zum Ablauf seines 

Wirtschaftsjahres nachweislich 

mitteilen, in welchem Ausmaß er die 

Prämie für die Auftragsforschung in 

Anspruch nimmt. Der Auftragnehmer ist 

dann insoweit von der Inanspruchnahme 

einer Prämie für die bei ihm angefallenen 

Aufwendungen ausgeschlossen. Wenn 

das Wirtschaftsjahr dem Kalenderjahr 

entspricht, sollte als Auftraggeber einer 

Auftragsforschung nicht verabsäumt 

werden, dem Auftragnehmer 

nachweislich vor dem 31.12. davon zu 

verständigen, dass die Forschungs-

förderung für die Auftragsforschung in 

Anspruch genommen wird. 

Gewinnfreibetrag 

Der Gewinnfreibetrag steht allen 

natürlichen Personen unabhängig von 

der Gewinnermittlungsart zu und 

beträgt bis zu 13% des Gewinnes. Bis zu 

einem Gewinn von 30.000,00 € steht 

jedem Steuerpflichtigen ohne Nachweis 

ein Grundfreibetrag von 13% (somit 

3.900,00 €) zu; für die Geltendmachung eines höheren 

Freibetrags sind entsprechende Investitionen erforderlich. 

Begünstigte Investitionen umfassen grundsätzlich 

abnutzbare körperliche Anlagen, Wohnbauanleihen bzw auch 

andere Wertpapiere wie zB Bundesanleihen, Bank- und 

Industrieschuldverschreibungen oder bestimmte 

Investment- und Immobilienfonds (sofern auch zur Deckung 

von Pensionsrückstellungen geeignet). Dabei ist zu beachten, 

dass die Anschaffung der Investitionen bis zum 31.12.2018 zu 

erfolgen hat. Die Nutzungsdauer bzw Behaltefrist beträgt 

jeweils 4 Jahre. Scheiden dem Betrieb gewidmete 

Wertpapiere vor dem Ablauf von 4 Jahren aus, so kann eine 

Ersatzbeschaffung durch Realinvestitionen erfolgen bzw ist 

bei vorzeitiger Tilgung eine Wertpapierersatzanschaffung 

binnen 2 Monaten möglich. Bei Inanspruchnahme einer 

Betriebsausgabenpauschalierung steht nur der 

Grundfreibetrag zu. Der Gewinnfreibetrag vermindert auch 

die GSVG-Bemessungsgrundlage und somit neben der 

Steuerbelastung auch die Sozialversicherungsbelastung. Der 

Gewinnfreibetrag wird für Gewinne ab 175.000,00 € reduziert 

und beträgt zwischen 175.000,00 € und 350.000,00 € 7%, 

zwischen 350.000,00 € und 580.000,00 € nur mehr 4,5%, für 

den darüber hinaus gehenden Teil der Gewinne entfällt der 

Freibetrag zur Gänze. Der Freibetrag beträgt daher maximal 

45.350,00 €.  

Vorgezogene Investitionen (Halbjahresabschreibung) bzw 

Zeitpunkt der Vorauszahlung/Vereinnahmung bei E-A-

Rechnern 

Für Investitionen, die nach dem 30.6.2018 getätigt werden, 

kann unabhängig vom Anschaffungszeitpunkt in der zweiten 

Jahreshälfte die halbe Jahres-AfA abgesetzt werden. Das 

Vorziehen von Investitionen spätestens in den Dezember 

2018 kann daher Steuervorteile bringen. Geringwertige 

Wirtschaftsgüter (max 400,00 €) können sofort zur Gänze 

abgesetzt werden. E-A-Rechner können grundsätzlich durch 

die Ausnutzung des Zufluss-, Abflussprinzips eine temporäre 

Verlagerung der Steuerpflicht erzielen. Für in § 19 Abs 3 EStG 

angeführte Ausgaben (zB Beratungs-, Miet-, Vertriebs-, 

Verwaltungs-, Zinskosten etc) ist allerdings lediglich eine 

einjährige Vorauszahlung steuerlich abzugsfähig! Regelmäßig 

wiederkehrende Einnahmen oder Ausgaben, die zum 
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Jahresende fällig werden, sind jenem 

Kalenderjahr zuzurechnen, zu dem sie 

wirtschaftlich gehören, wenn sie 

innerhalb von 15 Tagen vor oder nach 

dem 31.12. bewirkt werden. So genannte 

„stehen gelassene Forderungen“, 

welche nur auf Wunsch des Gläubigers 

später gezahlt werden, gelten allerdings 

als bereits (im alten Jahr) zugeflossen. 

Ersatzbeschaffungen bei 

Veräußerungsgewinnen von Anlagen 

Natürliche Personen können die 

Versteuerung von Veräußerungs-

gewinnen für mindestens sieben Jahre 

im Anlagevermögen gehaltene 

Wirtschaftsgüter durch 

(eingeschränkte) Übertragung auf die 

Anschaffungs- bzw Herstellungskosten 

von Neuinvestitionen einer sofortigen 

Besteuerung entziehen (Steuer-

stundungseffekt). 

Beachtung der Umsatzgrenze für 

Kleinunternehmer 

Die Umsatzsteuerbefreiung (ohne 

Vorsteuerabzug) ist nur bei einem 

Jahresnettoumsatz von bis zu 

30.000,00 € möglich. Seit 1.1.2017 

müssen für die Kleinunternehmergrenze 

bestimmte steuerfreie Umsätze (zB aus 

ärztlicher Tätigkeit oder als 

Aufsichtsrat) nicht mehr berücksichtigt 

werden. Maßgebend für die 

Kleinunternehmerbefreiung ist, dass das 

Unternehmen im Inland betrieben wird. 

Unternehmer, die Gefahr laufen, diese 

Grenze im Jahr 2018 zu überschreiten, 

sollten - wenn für sie die Ist-

Versteuerung gilt (zB bei vielen 

Freiberuflern) - den Zahlungseingang 

nach Möglichkeit erst 2019 vereinnahmen. Anderenfalls 

unterliegen auch die anderen bereits vereinnahmten Umsätze 

(nachträglich) der Umsatzsteuerpflicht. 

GSVG-Befreiung 

Kleinstunternehmer (Jahresumsatz unter 30.000,00 €, 

Einkünfte unter 5.256,60 €) können eine GSVG-Befreiung für 

2018 bis 31. Dezember 2018 beantragen. Berechtigt sind 

Jungunternehmer (max 12 Monate GSVG-Pflicht in den letzten 

5 Jahren), Personen ab 60 Jahren (Regelpensionsalter) bzw 

Personen über 57 Jahre, wenn die genannten Grenzen in den 

letzten 5 Jahren nicht überschritten wurden. Die Befreiung 

kann auch während des Bezugs von Kinderbetreuungsgeld 

oder bei Bestehen einer Teilversicherung während der 

Kindererziehung beantragt werden. Diesbezüglich gilt eine 

monatliche Grenze von 438,05 € bzw ein monatlicher Umsatz 

von 2.500,00 €. 

Vorauszahlung von GSVG-Beiträgen 

Bei Einnahmen-Ausgaben-Rechnern wird eine Vor-

auszahlung von GSVG-Beiträgen dann anerkannt, wenn diese 

in ihrer Höhe der voraussichtlichen Nachzahlung für das 

betreffende Jahr entspricht. Rechnen Sie mit einer 

Nachzahlung, können Sie durch Leistung einer freiwilligen 

Vorauszahlung den Gewinn reduzieren bzw glätten und damit 

eventuell nachteilige Progressionssprünge vermeiden. 

Aufbewahrungspflichten 

Mit 31.12.18 endet grundsätzlich die 7-jährige 

Aufbewahrungspflicht für Geschäftsunterlagen des Jahres 

2011. Weiterhin aufzubewahren sind Unterlagen, welche für 

ein anhängiges Abgaben- oder sonstiges 

behördliches/gerichtliches Verfahren von Bedeutung sind. 

Unterlagen für Grundstücke bei Vorsteuerrückverrechnung 

sind 12 Jahre lang aufzubewahren. Dienen Grundstücke nicht 

ausschließlich unternehmerischen Zwecken und wurde beim 

nichtunternehmerischen Teil ein Vorsteuerabzug in Anspruch 

genommen, verlängert sich die Aufbewahrungspflicht unter 

gewissen Voraussetzungen auf 22 Jahre. Die 

Aufbewahrungspflicht für Unterlagen im Zusammenhang mit 
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Grundstücken beträgt auch 22 Jahre, 

wenn mit der Vermietung zu 

Wohnzwecken bzw unternehmerischen 

Nutzung des Grundstückes ab 

01.04.2012 begonnen wurde. Keinesfalls 

sollten Unterlagen vernichtet werden, 

die zur Beweisführung zB bei 

Produkthaftung, Eigentums-, 

Bestands- und Arbeitsvertragsrecht 

dienen. 

Abzugsfähigkeit von Spenden 

Spenden aus dem Betriebsvermögen an 

bestimmte Forschungseinrichtungen 

und der Erwachsenenbildung dienende 

Lehreinrichtungen sowie an 

Universitäten können bis zu einem 

Maximalbetrag von 10% des Gewinnes 

des laufenden Wirtschaftsjahres 

Betriebsausgabe sein. Zusätzlich und 

betragsmäßig unbegrenzt können auch 

Geld- und Sachspenden, die mit der 

Hilfestellung bei Katastrophenfällen 

zusammenhängen, geltend gemacht 

werden, sofern sie der Werbung dienen. 

Auch Spenden für mildtätige Zwecke, 

Tierschutz und an freiwillige 

Feuerwehren sind als Betriebsausgabe 

steuerlich absetzbar. Wesentlich ist 

mitunter, dass die Spenden 

empfangende Organisation bzw der 

Spendensammelverein in der BMF-Liste 

aufscheint und dass die Spende im Jahr 

2018 geleistet wurde und nachgewiesen 

werden kann. Eine doppelte 

Berücksichtigung einer bestimmten 

Spende als Betriebsausgabe und als 

Sonderausgabe ist nicht möglich. Zu 

beachten ist auch, dass betriebliche und 

private Spenden zusammen das 

Maximum von 10% des Gesamtbetrags 

der Einkünfte nicht überschreiten dürfen. 

Wertpapierdeckung bei Pensionsrückstellungen 

Zur Vermeidung von steuerlichen Strafzuschlägen müssen 

zum Ende des Wirtschaftsjahres Wertpapiere im Nennbetrag 

von mindestens 50% des am Schluss des vorangegangenen 

Wirtschaftsjahres ausgewiesenen steuerlichen Pensions-

rückstellungsbetrages im Betriebsvermögen vorhanden sein. 

Es sollte daher das Vorhandensein einer entsprechenden 

Bedeckung noch vor Jahresende überprüft werden. 

Energieabgabenrückvergütung 

Die Antragstellung für das Kalenderjahr 2013 hat bis 

spätestens 31.12.2018 zu erfolgen. Gerade für 

Dienstleistungsunternehmen mit hohem Energieverbrauch, 

die seit 2011 von der Energieabgabenrückvergütung 

ausgeschlossen waren, gibt es durch ein EuGH-Urteil aus dem 

Sommer 2016 wieder Chancen auf eine (rückwirkende) 

Erstattung. Das Finanzministerium wehrt sich allerdings 

weiterhin dagegen und hat eine Amtsrevision beim VwGH 

eingebracht, welcher seinerseits wiederum einen 

Vorlageantrag beim EuGH eingebracht hat. Zur Sicherung der 

Ansprüche sollten jedenfalls entsprechende Anträge gestellt 

werden. 

Vergütung AfA bei Vorbehaltsfruchtgenuss 

Die AfA kann im Regelfall nur der wirtschaftliche Eigentümer 

geltend machen. Dies ist jener, der die Chance auf 

Wertsteigerung bzw Wertminderung am 

Grundstück/Gebäude hat. Durch die Einräumung eines 

Fruchtgenussrechtes geht prinzipiell die Möglichkeit einer AfA 

auf das Gebäude verloren, da der zivilrechtliche Eigentümer 

des Gebäudes mangels Einkünfte keine AfA mehr geltend 

machen kann und der Nutznießer des Gebäudes in der Regel 

nicht wirtschaftlicher Eigentümer ist. Leistet jedoch der 

Fruchtnießer eine Zahlung in Höhe der bisherigen AfA, dann 

kann er nach Ansicht des BMF diese Zahlung als Ausgabe 

geltend machen. Die Zahlung einer Substanzabgeltung muss 

vertraglich vereinbart und tatsächlich bezahlt werden; eine 
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Substanzabgeltung für die AfA 2018 

wäre daher noch bis spätestens 

31.12.2018 vorzunehmen. 

 

 

MAßNAHMEN VOR JAHRESENDE 2018 – FÜR 
ARBEITGEBER 
Lohnsteuer- und beitragsfreie 

Zuwendungen an Dienstnehmer (pro 

Dienstnehmer pa) 

 Betriebsveranstaltungen (zB 

Weihnachtsfeier) 365,00 €; 

 Sachzuwendungen (zB 

Weihnachtsgeschenk) 

186,00 €; 

 Freiwillige soziale Zu-

wendungen an den 

Betriebsratsfonds sowie zur 

Beseitigung von Katastrophen-

schäden; 

 Kostenlose oder verbilligte 

Benützung von Einrichtungen 

und Anlagen, die der 

Arbeitgeber allen oder 

bestimmten Gruppen von 

Arbeitnehmern zur Verfügung 

stellt (zB Kindergärten, 

Sportanlagen oder Betriebs-

bibliotheken, nicht aber ein 

vergünstigtes Fitnesscenter 

oder Garagenabstellplätze); 

 Zukunftssicherung (zB Er- und 

Ablebensversicherungen, 

Krankenversicherungen,  

 

 

 

 

Anteile an Pensionsinvestmentfonds oder 

Pensionskassenbeiträge) bis 300,00 €; 

 Freie oder verbilligte Mahlzeiten und Getränke am 

Arbeitsplatz von bis zu 4,40 € pro Arbeitstag; 

 Zuschuss für Kinderbetreuungskosten 1.000,00 €; 

 Mitarbeiterrabatte auf Produkte des Unternehmens, 

die nicht höher als 20 % sind, führen zu keinem 

Sachbezug. Diese 20% sind eine Freigrenze, dh wird 

ein höherer Rabatt gewährt, liegt prinzipiell ein Vorteil 

aus dem Dienstverhältnis vor, von dem im gesamten 

Kalenderjahr nur 1.000,00 € (Freibetrag) steuerfrei 

sind; 

 Mitarbeiterbeteiligung: für den Vorteil aus der 

unentgeltlichen oder verbilligten Abgabe von 

Unternehmensanteilen an Mitarbeiter besteht ein 

jährlicher Freibetrag pro Mitarbeiter iHv 3.000,00 €. 

Seit dem 1.1.2018 gibt es auch die Möglichkeit der 

unentgeltlichen oder verbilligten Abgabe von Aktien 

bis zu einem Wert von 4.500,00 € pro Jahr in steuer- 

und sozialversicherungsbefreiter Form. Vor-

aussetzung ist, dass eine Mitarbeiter-

beteiligungsstiftung die Aktien bis zum Ende des 

Dienstverhältnisses treuhändig verwaltet. 
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MAßNAHMEN VOR JAHRESENDE 2018 – FÜR 
ARBEITNEHMER 
Werbungskosten noch vor Jahresende 

bezahlen 

Ausgaben, die in unmittelbarem 

Zusammenhang mit der nicht-

selbständigen Tätigkeit stehen, müssen 

noch vor dem 31.12.18 entrichtet 

werden, damit sie 2018 von der Steuer 

abgesetzt werden können. Oftmals 

handelt es sich dabei um berufsbedingte 

Aus-, Fortbildungs- und 

Umschulungskosten. Werbungskosten 

sind entsprechend nachzuweisen 

(Rechnungen, Quittungen, Fahrtenbuch) 

und nur zu berücksichtigen, sofern sie 

insgesamt 132,00 € (Werbungs-

kostenpauschale) übersteigen. 

Arbeitnehmerveranlagung 2013 bzw 

Antrag auf Rückzahlung von zu Unrecht 

einbehaltener Lohnsteuer 

Neben der Pflichtveranlagung (zB nicht-

lohnsteuerpflichtige Einkünfte von mehr 

als 730,00 € pa) gibt es auch die 

Antragsveranlagung, aus der ein 

Steuerguthaben zu erwarten ist. Dieser 

Antrag ist innerhalb von 5 Jahren zu 

stellen. Für das Jahr 2013 läuft die Frist 

am 31.12.2018 ab. Dabei können 

Werbungskosten, Sonderausgaben, 

außergewöhnliche Belastungen etc 

geltend gemacht werden, die im Rahmen 

des Freibetragsbescheids noch nicht 

berücksichtigt wurden. Weitere gute 

Gründe für eine 

Arbeitnehmerveranlagung sind zB zu 

Unrecht einbehaltene Lohnsteuer, der  

 

Anspruch auf Negativsteuer bei geringen Bezügen, die 

Nichtberücksichtigung des Pendlerpauschales oder der 

unterjährige Wechsel des Arbeitgebers bzw nichtganzjährige 

Beschäftigung. Wurden Alleinverdiener- bzw 

Alleinerzieherabsetzbetrag samt Kinderzuschlag beim 

Arbeitgeber nicht entsprechend berücksichtigt, so kann eine 

nachträgliche Beantragung über die Arbeitnehmer-

veranlagung (Formular L1) oder durch einen 

Erstattungsantrag mittels Formular E5 (wenn keine 

lohnsteuerpflichtigen Einkünfte vorliegen) erfolgen. 

Rückerstattung von Kranken- und 

Pensionsversicherungsbeiträgen bei Mehrfachversicherung 

Wurden im Jahr 2015 aufgrund einer Mehrfachversicherung 

über die Höchstbeitragsgrundlage hinaus Beiträge entrichtet, 

ist ein Antrag auf Rückzahlung der Krankenversicherungs- 

und Arbeitslosenversicherungsbeiträge bis 31.12.18 möglich. 

Für Pensionsbeiträge ist die Rückerstattung an keine 

besondere Frist gebunden. Rückerstattete Beiträge sind im 

Jahr der Rücküberweisung grundsätzlich ein-

kommensteuerpflichtig. 
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MAßNAHMEN VOR JAHRESENDE 2018 – FÜR 
ALLE STEUERPFLICHTIGEN 
(Topf-)Sonderausgaben 

Die Absetzbarkeit der sogenannten 

Topfsonderausgaben wurde zuletzt 

stark eingeschränkt. Lediglich für vor 

dem 1.1.2016 abgeschlossene 

Versicherungsverträge (bzw 

begonnene Sanierungsmaßnahmen 

oder aufgenommene Darlehen für 

Wohnraumsanierung) können die 

Topfsonderausgaben noch bis 2020 

abgesetzt werden. Die im Rahmen 

dieser Höchstbeiträge (2.920,00 € 

zuzüglich weiterer 2.920,00 € für 

Alleinverdiener) geltend gemachten 

Ausgaben wirken sich nur mit einem 

Viertel steuermindernd aus. Bei einem 

Jahreseinkommen zwischen 

36.400,00 € und 60.000,00 € reduziert 

sich der absetzbare Betrag gleichmäßig 

bis auf den Pauschalbetrag von 60,00 €. 

Sonderausgaben ohne Höchstbetrag 

und Kirchenbeitrag 

Folgende Sonderausgaben sind ohne 

Höchstbetrag unbeschränkt abzugs-

fähig: Nachkauf von Pensions-

versicherungszeiten, Beiträge zur 

freiwilligen Weiterversicherung in der 

Pensionsversicherung, bestimmte 

Renten und dauernde Lasten sowie 

Steuerberatungskosten (wenn nicht 

bereits Betriebsausgaben/Werbungs-

kosten). Pauschalierte Steuerpflichtige 

können Steuerberatungskosten 

jedenfalls als Sonderausgaben  

 

absetzen. Kirchenbeiträge sind bis zu 400,00 € absetzbar und 

werden über die Meldung an das Finanzamt automatisch 

berücksichtigt. 

Spenden als Sonderausgaben 

An bestimmte Organisationen (Forschungseinrichtungen, 

öffentliche Museen etc) können Spenden iHv max 10% des 

Einkommens geltend gemacht werden. Wurden bereits im 

betrieblichen Bereich diesbezüglich Spenden als 

Betriebsausgaben abgesetzt, so verringert sich das Maximum 

bei den Sonderausgaben. Ebenso können durch private 

(Geld)Spenden an mildtätige Organisationen, 

Tierschutzvereine und Tierheime (BMF-Liste) sowie an 

freiwillige Feuerwehren Steuern gespart werden. Die 

Obergrenze (aus betrieblichen und privaten Spenden) liegt bei 

10% des Gesamtbetrags der Einkünfte. Die im Jahr 2018 

getätigten Spenden brauchen nicht in die 

Arbeitnehmerveranlagung eingetragen werden, sondern 

werden von den Spendenorganisationen direkt an das 

Finanzamt gemeldet. 

Steuerliche Absetzbarkeit von Kinderbetreuungskosten 

Kinderbetreuungskosten können für Kinder bis zum 10. 

Lebensjahr mit bis zu 2.300,00 € pro Kind und Jahr (2018 

letztmalig!) als außergewöhnliche Belastung steuerlich 

geltend gemacht werden. Die Abzugsfähigkeit beschränkt 

sich auf tatsächlich angefallene Betreuungskosten, welche 

allenfalls um den steuerfreien Zuschuss des Arbeitgebers zu 

reduzieren sind. Die Kinderbetreuung muss in privaten oder 

öffentlichen Kinderbetreuungseinrichtungen bzw durch 

pädagogisch qualifizierte Personen erfolgen. Ab 2019 bietet 

der Familienbonus Plus steuerliche Entlastung. 
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KESt-Optimierung bei Wertpapieren 

Seit Einführung der „Kapital-

besteuerung neu“ unterliegen neben 

Wertpapiererträgen auch Kursgewinne 

von Neubeständen – unabhängig von 

der Behaltedauer – der Besteuerung mit 

27,5%. Im Ausgleich dazu werden 

regelmäßig Kursverluste automatisch 

gegengerechnet, sodass im Endeffekt 

der Saldo aus Erträgen („Früchte“ wie 

zB Dividenden und Anleihenzinsen), 

Kursgewinnen und Kursverlusten 

(„Stamm“ aus Neubeständen) der 

27,5%igen Besteuerung unterworfen 

wird. Ein Verlustvortrag ist nicht 

möglich. Durch gezielte Realisierungen 

zum Jahresende hin kann die steuerliche 

Optimierung insoweit erfolgen als 

versucht wird, diesen Saldo möglichst 

auf null zu stellen. So kann etwa die 

vorgezogene Verlustrealisation aus 

Aktienpositionen des Neubestands in 

Betracht gezogen werden, wenn ein 

KESt-Plus aus den laufenden Erträgen 

oder Kursgewinnen vorliegt, da ja bei 

erwarteter positiver Kursentwicklung 

betriebswirtschaftlich neuerdings in 

dieses Papier investiert werden kann. 

Genauso können Kursgewinne verwirklicht werden, um einen 

bestehenden Verlustüberhang aus Veräußerungsverlusten 

zu nutzen. 

Zukunftsvorsorge – Bausparen - Prämienbegünstigte 

Pensionsvorsorge 

Die 2018 geförderte private Zukunftsvorsorge im 

prämienbegünstigten Ausmaß von 2.825,60 € pa führt zur 

staatlichen Prämie von 4,25 % (120,09 €). Beim Bausparen gilt 

für 2018 eine staatliche Prämie von 18,00 € beim maximal 

geförderten Einzahlungsbetrag von 1.200,00 € (sofern der 

Bausparvertrag das gesamte Jahr aufrecht war). 
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RSM Austria Steuerberatung GmbH, RSM Austria Wirtschaftsprüfung GmbH, RSM Austria Transaction 
Services Wirtschaftsprüfung GmbH, RSM Austria Consulting GmbH and RSM Austria Immobilien GmbH are 
members of the RSM network and trade as RSM. RSM is the trading name used by the members of the RSM 
network. 

Each member of the RSM network is an independent accounting and consulting firm, each of which practices 
in its own right. The RSM network is not itself a separate legal entity of any description in any jurisdiction. The 
RSM network is administered by RSM International Limited, a company registered in England and Wales 
(company number 4040598) whose registered office is at 50 Canon Street, London, EC4N 6JJ.. 

The brand and trademark RSM and other intellectual property rights used by members of the network are owned 
by RSM International Association, an association governed by article 60 et seq of the Civil Code of Switzerland 
whose seat is in Zug. 

This email is only intended for the person(s) to whom it is addressed and may contain confidential information. 
Unless stated to the contrary, any opinions or comments are personal to the writer and do not represent the 
official view of the company. If you have received this email in error, please notify the company immediately by 
reply email and then delete this message irretrievably from your system. Please do not copy this email or use it 
for any purposes or disclose its contents to any other person. 

Any person communicating with the company by email will be deemed to have accepted the risks associated 
with sending information by email being interception, amendment and loss as well as the consequences of 
incomplete or late delivery. 

© RSM International Association, 2018 


